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Unterrubrik: Weitere Anzeige 
Publikationsdatum: SHAB 13.07.2023 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 13.07.2024 
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Verfügung der Zentralschweizer BVG- und 
Stiftungsaufsicht (ZBSA) vom 04. Juli 2023

Personalfürsorgestiftung der Firma Kofler AG Luzern 
CHE-109.776.283 
c/o: Stifterfirma 
Schweizerhofquai 2 
6004 Luzern 

Meldungsinhalt:  
Verfügung betreffend Aufhebung und Verteilung von freien Stiftungsmitteln 

Die ZBSA hat am 04. Juli 2023 im Wesentlichen folgende Verfügungen erlassen: 

1. Die Personalfürsorgestiftung der Firma Kofler AG Luzern, mit Sitz in Luzern, wird 
aufgehoben 

2. Der Verteilplan vom 30. Mai 2023 wird genehmigt. ..... 

4. Nach Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Verfügung kann das Stiftungsvermögen 
übertragen werden. ..... 

Gegen die Verfügung Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) vom 04. Juli 
2023 kann innert 30 Tagen seit Zustellung Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die 
Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie hat einen Antrag und dessen 
Begründung zu enthalten. Die angefochtene Verfügung und die angerufenen 
Beweismittel sind, soweit möglich, beizulegen. 

Die Verfügung der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) vom 04. Juli 2023 
kann von den Destinatären unter Voranmeldung mit Terminabsprache bei Troller Hitz 
Troller, Rechtsanwälte, Frau Claudia de Donno, Schweizerhofquai 2, 6002 Luzern, 
eingesehen werden. Voranmeldungen und Terminabsprachen habe vorzugsweise per E-
Mail an mail@schochjaeggihoch.com zu erfolgen. Die Destinatäre wurden bereits mit 
einem Informationsschreiben über die Verteilkriterien vorinformiert. Über die Verteilung 
und Auszahlung werden die betroffenen Destinatäre zu gegebener Zeit individuell 
informiert werden.
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